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Bauvoranfrage 
 
Die Bauvoranfrage72 ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Sie im 
Vorfeld zur Bauantragstellung einzelne, wesentliche Fragen 
Ihres Bauvorhabens rechtsverbindlich klären können. 
 
Sie können in der Bauvoranfrage grundsätzlich nur solche 
Fragen stellen, die von der Bauaufsicht nach dem gesetzlich 
festgelegten Prüfumfang des nachfolgenden Bauantrages zu 
prüfen sind. Für die Bauvoranfrage erhalten Sie dann einen 
Bauvorbescheid, dessen Festlegung in dem geprüften Umfang 
für das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren verbindlich 
gilt. 
 
Im Rahmen der Bauvoranfrage erforderliche Entscheidungen 
zu Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen werden in 
diesem Verfahren rechtsverbindlich erteilt. Bitte beachten Sie, 
dass der Bauvorbescheid im nachfolgenden Bau-
genehmigungsverfahren nur Verbindlichkeit entfaltet, wenn 
das Vorhaben unverändert bleibt. 
 
Der Vorbescheid gilt drei Jahre. 
 
Da im Rahmen einer Bauvoranfrage auch Fragen gestellt 
werden können, ist sie besonders geeignet für komplexere 
Vorhaben und für Vorhaben, für die zunächst eine 
grundsätzliche Zulässigkeit geklärt werden soll, beispielsweise 
aus planungsrechtlicher Sicht oder aufgrund erforderlicher 
Abweichungen oder Befreiungen. Die Gebühren für einen 
Vorbescheid sind niedriger. Ein Vorbescheid ersetzt aber 
keinesfalls eine Baugenehmigung. 
 
                                                           
72 Bauvoranfrage: § 77 BauO NRW 

Akteure 
 
Antragsteller/-in 
Die Bauvoranfrage kann grundsätzlich von jedem gestellt 
werden. Sollten Sie nicht Eigentümerin oder Eigentümer des 
Grundstücks sein, müssen Sie ein berechtigtes Interesse 
nachweisen. Dies liegt beispielsweise dann vor, wenn Sie 
beabsichtigen, ein Grundstück zu kaufen, und vorher abklären 
wollen, ob dort die gewünschte Bebauung möglich ist. In 
diesem Falle fügen Sie der Bauvoranfrage bitte eine Vollmacht 
des Grundstückseigentümers bei. 
 
Angrenzer 
Wenn im Rahmen der Bauvoranfrage Befreiungen oder 
Abweichungen beantragt werden, die nachbarschützende 
Belange berühren (z. B. Befreiung von der im Bebauungsplan 
festgesetzten Nutzungsart oder Abweichung wegen 
Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflächen), findet 
auch in diesem Verfahren eine Beteiligung der Nachbarn statt. 
Geben Sie in diesem Falle die vollständigen Adressen der 
Nachbarn in einem separaten Schreiben an. 
 
Bauvorlageberechtigung 
Betreffen die Fragen die Errichtung oder Änderung eines 
Gebäudes, müssen die dem Antrag auf Vorbescheid 
beizufügenden Bauvorlagen von einer Entwurfsverfasserin 
oder einem Entwurfsverfasser, die oder der 
bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben sein73. Dann ergeben 
sich die Anforderungen an die Bauvorlageberechtigung aus 
der jeweiligen Verfahrensart. Dies gilt nicht für einen Antrag 
auf Vorbescheid, mit dem nur über die Vereinbarkeit mit den 
planungsrechtlichen Vorschriften über die Art der baulichen 
                                                           
73 Hierzu: § 77 (2) BauO NRW 
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Nutzung, die Bauweise und die überbaubare 
Grundstücksfläche entschieden werden soll. Für rein 
planungsrechtliche Bauvoranfragen ist keine 
Bauvorlageberechtigung erforderlich. 
 

Unterlagen 
 
Die Unterlagen, die Sie einer Bauvoranfrage beifügen müssen, 
sind weniger umfangreich als bei einem Bauantrag74. Dem 
Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides sind die 
Bauvorlagen beizufügen, die zur Beurteilung der durch den 
Vorbescheid zu entscheidenden Fragen des Bauvorhabens 
erforderlich sind.  
 
Ein Antrag auf Vorbescheid kann sowohl für Vorhaben im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (auch 
Werbeanlagen) als auch für Sonderbauten im Vollverfahren 
gestellt werden. Auf dem Antragsformular ist anstelle von 
„Baugenehmigung“ „Antrag auf Vorbescheid“ auszuwählen. 
Ein Vorbescheid wird nicht erstellt für verfahrensfreie 
Vorhaben und Anlagen. Allerdings kann zu isolierten 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei 
verfahrensfreien Vorhaben eine Bauvoranfrage gestellt 
werden.  
 
Ein Fragenkatalog kann nur mit einer Bauvoranfrage 
eingereicht werden, nicht mit einem Antrag auf 
Baugenehmigung. Bitte stellen Sie konkrete Fragen mit Bezug 
zu den jeweiligen Rechtsvorschriften. 
 
Die Antragsformulare können auf der Internetseite der Stadt 
Mülheim an der Ruhr (www.muelheim-ruhr.de) unter Rathaus 
                                                           
74 Beizufügende Unterlagen: § 16 BauPrüfVO NRW 

& Bürgerservice  Online-Dienste (Rechte Seite)  
Formulare(Download) runtergeladen werden. 



Bauen in Mülheim – Bauvoranfrage - Musterformulare  70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


